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Beispiel Kennzeichnung – Die Planungen zum ASOG verheißen nichts Gutes. 

Neues Polizeirecht in Berlin! 
Das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) Berlin soll nach dem Willen des Gesetzge-
bers erhebliche Veränderungen erfahren. Neben der Bekämpfung der Kriminalität und ihrer Ursachen 
sollen die Polizeipräsenz vor Ort gesichert, der Opferschutz gestärkt werden ebenso wie die Bürger-
rechte und die Bekämpfung jeder Form von Extremismus. Insgesamt soll das Polizeirecht zur Stärkung 
der Demokratie beitragen. An sich schöne Ziele.

Doch wer sich als erfahrener 
Praktiker die Änderungen  
im Einzelnen ansieht, erlebt 
etliche Überraschungen. So 
sollen im § 5 a die Legitimati-
ons- und Kennzeichnungs-
pflichten neu geregelt 
werden. Mit dem Ziel 
einer modernen, 
bürgerorientier-
ten und trans-
parenten Poli-
zeiarbeit sollen 
Bürgerinnen 
und Bürger 
wissen, mit 
wem sie es zu 
tun haben. Die 
innerbehördli-
chen Geschäfts-
anweisungen und 
Arbeitshinweise sol-
len durch eine gesetzli-
che Regelung abgelöst wer-
den. Als Begründung führt 
der Gesetzgeber einen an-
geblichen Vertrauensgewinn 
bei der Bevölkerung an, in-
dem rechtswidriges Handeln 
innerhalb der Leistungs- und 
Eingriffsverwaltung verfolg-
bar werden. Schon dies ist 
ein Frontalangriff auf die  
demokratische Hauptstadt-
polizei! 

Durch die Verpflichtung, auf 
Verlangen zum Zweck der  
Legitimation den Dienstaus-
weis zu zeigen, offenbaren 
die einzelnen Mitarbeiten-
den nicht nur Familienna-
men und Vornamen, son-
dern geben auch ihre 
Personalnummer zur  
Kenntnis. Bisher sind jeder 
Dienstkraft mehrere Dienst-

nummern zugeteilt, die alle-
samt zur Personalnummer 
führen und so eine Identifi-

zierung ermöglichen, falls 
das in einem Beschwerde-
verfahren oder im Strafver-
fahren nötig würde. 

Die neue Regelung wider-
spricht einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsge-
richts, wonach es ausrei-
chend ist, wenn Mitarbeiten-
de ihr Namensschild mit 
Familiennamen offen tragen. 
Dies gilt in Verbindung mit 
einer Uniform als ausreichen-
de Legitimierung. Damit wäre 
der Eingriff in das Recht auf 
informationelle Selbstbe-
stimmung der betroffenen 
Beamten verhältnismäßig. 
Allen im dienstlichen Auftrag 
tätigen Mitarbeitenden steht 

der Schutz der persönlichen 
Daten zu. 

Die jetzt geplante Regelung 
weicht diesen Grundsatz er-
heblich auf und ist nicht er-
forderlich. Die Fallzahlen ge-

ben es nicht her. 

Zum Schutz der Mitar-
beitenden müssten 

aus unserer Sicht in 
der Folge die Dienst-
ausweise verändert 
werden. So könnten 
auf der Vorderseite 
nur noch das Foto 

und eine Dienstnum-
mer vermerkt werden 

und der vollständige 
Name und die Personal-

nummer auf der Rücksei-
te. Ebenso könnte die bishe-

rige Regelung beibehalten 
werden, wonach Mitarbeiten-
de ihren Familiennamen oder 
wahlweise eine der vergebe-
nen Dienstnummern offen 
tragen und auf die Vorzeige-
pflicht des Dienstausweises 
verzichtet würde.

Die DPolG Berlin wird weiter-
hin die problematischen 
Rechtsänderungen scho-
nungslos ansprechen und für 
sinnvolle Lösungen kämpfen. 
Über die Themen Gefährden-
denansprache und neues Ver-
sammlungsgesetz werden 
wir in der nächsten Ausgabe 
berichten. Herausforderun-
gen, die wir gemeinsam  
meistern!

 Bleibt gesund,  
  Euer Bodo Pfalzgraf

 < Bodo Pfalzgraf ist Landesvor-
sitzender der DPolG Berlin.
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 < Polizeihauptkommissar Bodo  
Günther ist Mitglied im Kreis - 
verband Dir E/V. Er hat selbst  
jahrelang Einsatzkräfte in  
Eigensicherung trainiert.
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Angriff auf einen Polizisten während der Bauernproteste.  
Kein Einsatz ist ungefährlich. Eine Analyse.

Effektives Einsatztraining statt Alibi-Termine
Ein Beamter des BVkD, der anlässlich der Bauernproteste am 5. Februar 2021 
eine Kreuzung in Berlin-Mitte als Einzelposten sperrte, wurde von einem 
psychisch verwirrten Fußgänger angegriffen. Polizeihauptkommissar Bodo 
Günther aus dem Kreisverband Dir E/V analysiert den Vorfall und fordert für 
alle Dienstkräfte regelmäßiges effektives Training im Bereich der waffen-
losen Selbstvertei digung und am Einsatzstock. 

Der Angriff wurde zufällig ge-
filmt, das Video in den sozialen 
Netzwerken geteilt. Als Erstes 
zeigt es uns, dass es keine Ein-
sätze gibt, die im Vorfeld als 
ungefährlich einstufbar sind. 
Berlin ist eine Stadt, in der sich 
viele Personen aufhalten, de-
ren geistiger Zustand, Alko-
hol-/Drogenbeeinflussung 
oder Aggressionspotenzial für 
eine böse Überraschung „gut“ 
sind. 

Der unerwartete und dynami-
sche Angriff des körperlich 
größeren Aggressors führte 

zum Sturz des Kollegen nach 
hinten. Der Kollege verteidigte 
sich dann aber in dieser 

schwierigen Position sehr ent-
schlossen. Es gelang ihm auf-
zustehen und wieder Distanz 

zum Aggressor aufzubauen. 
Seine starke Gegenwehr und 
die Annäherung von Unter-
stützungskräften bewirkten, 
dass der Angreifer fliehen 
wollte. Aber er wurde gestellt 
und festgenommen. Der Kol-
lege ist infolge der erlittenen 
schmerzhaften Verletzungen 
für die nächste Zeit nicht 
dienstfähig.

Dieser Fall beweist, dass die 
seit Jahren erhobene Forde-
rung der DPolG Berlin berech-
tigt ist: regelmäßiges effekti-
ves Training nicht nur für die 
Mitarbeiter der EHUs. Einsatz-
training darf nicht länger eine 
quartalsmäßige Alibiveranstal-
tung sein! So wie bisher kann 
und darf es mit dem „Nicht-
training“ im Bereich der waf-
fenlosen Selbstverteidigung 
und am Einsatzstock nicht  
weitergehen. 

Die eierlegende Wollmilchsau
In Zeiten der Pandemie haben sich die Aufgaben 
der Kolleginnen und Kollegen auf den Abschnit-
ten vervielfacht. Doch die Freiheit, ihre Einsätze 
adäquat zu organisieren, haben sie nicht. Eine 
Glosse von Lars Golombek, Vorsitzender des  
Kreisverbandes Dir 1 (Nord).

Man stelle sich vor: Es ist Pan-
demie, und man versucht in der 
Polizei Infektionsgefahren zu 
reduzieren, die Arbeitsfähigkeit 
der Einsatzkräfte zu erhalten 
und weitere Kräfte für zusätzli-
che Aufgaben frei zu machen. 
Im Ergebnis stehen auf den Ab-
schnitten nicht nur Mitarbei-
tende für den Basisdienst, nein, 
auch für die behördlich gefor-
derten Brennpunktstreifen und 
den zusätzlich für ZOS zu über-

nehmenden Objektschutz und 
diverse coronabedingte AHu-
Anforderungen zur Verfügung. 
Damit nicht genug sinnt es 
zeitgleich der Einsatzleitzentra-
le und der Brennpunkteinheit 
nach Unter stützung, die eben-
falls durch die Abschnitte zu 
stellen ist. 

Und, weil wir uns in einer Pan-
demie befinden, entwickeln 
viele fleißige Forscher, Gott sei 

Dank, Impfstoffe, die in Impf-
zentren (CIZ) verimpft werden. 
Da aber in einer Pandemie 
Impfstoffe – trotz fehlender 
Gefahrenprognose – hochgra-
dig gefährdet sind, reicht es 
nicht aus, private Sicherheits-
unternehmen durch die zu-
ständige Gesundheitsverwal-
tung einzusetzen, nein, auch 
da hat die Polizei – und zwar 
meist die vom Abschnitt – mit 
aufzupassen. Ist ein Polizeiab-
schnitt die absolute Wunder-
tüte?

Mitnichten! Denn dass, was  
alles geleistet werden kann,  
ist im Wesentlichen nur einem 
Umstand zu verdanken: der 
Möglichkeit, die Basisdienste 
auf zwölf Stunden zu erhöhen.

Hier ist nicht die Rückkehr 
zum Vierteldienst gemeint, 
sondern nur das Zugeständ-
nis an die Abschnitte, ihre Ba-
sisdienste auf 12 Stunden zu 
erhöhen. Schade nur, dass es 
der Behördenleitung einfach 
nicht in den Sinn kommt, ih-
ren Abschnitten diese Frei-
heit auch in Friedenszeiten 
zuzugestehen. Wer nun mit 
den EU-Arbeitsschutzvor-
schriften argumentiert, der 
sollte einfach die krankheits-
bedingten Ausfallquoten auf 
den Abschnitten während der 
pandemiebedingten 12-Stun-
den-Dienste und der klassi-
schen Früh-, Spät- und Nacht-
dienste vergleichen! 

Tja, eben doch die eierlegende 
Wollmilchsau. Klingt komisch, 
ist aber so. 
 

 < Ausschnitt aus der Pressemitteilung der Berliner Polizei vom  
6. Februar 2021, einen Tag nach dem Vorfall.
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Charity für die DPolG-Stiftung

And the winner is …
Bereits das vierte Jahr in Folge veranstaltete die 
DPolG Unterfranken ihre traditionelle Charity- 
Aktion zur Unterstützung der DPolG-Stiftung. 

Dieses Jahr wurde die Aktion 
sogar vom Deutschen Fuß-
ballbund und den Würzbur-
ger Kickers unterstützt. Die 
Idee: Jeder Spendende (Be-
trag egal) landet im Lostopf 
und kann vom Würzburger 
Kickers-Trikot bis zum hand-
signierten Trikot der deut-
schen Fußballnational-
mannschaft erstklassige 
Sachpreise gewinnen. 
Deutschlandweit wurde 
zahlreich gespendet. 

Ein Preis fand so den Weg 
nach Berlin: ein handsignier-
tes Trikot der Würzburger Ki-
ckers. Der frisch gewählte 
stellvertretende Bundesvor-
sitzende, stellvertretende 
Landesvorsitzender der 
DPolG Bayern und Initiator 
der Charity-Aktion, Thorsten 
Grimm, übergab es pande-
miekonform an die Gewinne-
rin Victoria-Marie Gordon, 
kommissarische Kreisvorsit-
zende der Direktion 5 (City). 

Der neu gewonnene Fan hofft 
nun auf viele Siege der Ki-
ckers und den aktuell stark 
gefährdeten Klassenerhalt.

Insgesamt erbrachte die Aktion 
für den guten Zweck eine stol-
ze Summe von 4 089,53 Euro.

So schön solche Aktionen sind, 
so muss man in dieser Zeit 
auch auf die aktuelle Situation 
der DPolG-Stiftung hinweisen: 
Die Stiftung ermöglicht bun-
desweit Dienstkräften von Po-
lizei und anderen BOS (Feuer-
wehr, Rettungsdienst, THW 
pp.) sowie deren Familien Un-
terstützung bei traumatischen 
Einsätzen und einschneiden-
den Ereignissen. So wird bei-
spielsweise der Aufenthalt in 
einem der Stiftungshäuser er-
möglicht.

Die Stiftung finanziert sich 
nicht nur aus Spenden, son-
dern auch durch reguläre Un-
terkunftsbuchungen von Ur-
laubern. Letztere fallen 
aufgrund des anhaltenden 
Lockdowns komplett weg, 
ohne finanziellen Ausgleich 
durch den Rettungsschirm.

„Auch Helfer brauchen Hilfe“ 
– Das ist das Ziel der DPolG-
Stiftung.  

Lasst uns also helfen und mit 
einer Spende, sei sie noch so 
klein, unseren hilfsbedürftigen 
Kolleginnen und Kollegen auch 
künftig in schlechten Zeiten 
eine so wunderbare Unterstüt-
zung ermöglichen! 

Schaut vorbei unter 
www.dpolg-stiftung.de 

 < Übergabe in Berlin: Thorsten Grimm, Initiator der Chari-
ty-Aktion (links) und Victoria-Marie Gordon mit dem 
handsignierten Trikot der Würzburger Kickers.

DPolG Berlin im Porträt: Wer mischt bei uns so mit? Wir porträtieren die 
Menschen backstage. Besser gesagt: Ihr porträtiert euch selbst.

Ungerechtigkeit macht mich wütend
Unser Prinzip: Wir schicken dir einen üppi-
gen  Fragebogen. Du antwortest, wor-
auf du Lust hast. In dieser Ausgabe: 
Leichenspürhundeführer Detlef  
Hampel vom Kreisverband Dir E/V.

Wer bist du? Mein Name ist 
Detlef Hampel.

Wie alt bist du, und wo bist du 
geboren? Ich bin 56 Jahre alt 
und in Berlin geboren.

Wann und warum bist du zur 
Polizei gegangen? Anfang der 
80er-Jahre habe ich meine Aus-
bildung im mittleren Dienst 
der Schutzpolizei in Berlin-Ruh-
leben aufgenommen, mit dem 
Ziel, einen Beitrag für die Si-
cherheit in meiner Stadt zu 
leisten.

Wie verlief dein Werdegang 
und welche Funktion hast du 
aktuell? Nach meiner erfolg-

reich abge-
schlossenen Aus-
bildung kam ich als 
Polizeiwachtmeister zur 
Einsatzbereitschaft 52 in die 
Friesenstraße nach Kreuzberg. 
Mit 21 Jahren zog es mich zu 
meiner jetzigen Dienststelle, 
der Diensthundeführereinheit. 
Aktuell bin ich Leichenspür-
hundeführer.

Welchen Dienstgrad hast du 
jetzt? Polizeihauptkommissar.

Was findest du an deiner 
Diensttätigkeit richtig gut?  
 Das Beste an meinem Job ist, 
die Liebe zum Hund mit dem 
Beruf zu koppeln.

Wann bist du in 
die DPolG einge-

treten? Welche 
Funktionen hast 

du? 

Mitglied bei der DPolG bin ich 
zum 1. Januar 1993 geworden 
und seit Anbeginn Beisitzer für 
die Diensthundeführer. 

Was siehst du im Moment als 
allerwichtigste Aufgabe für 
dich als Gewerkschafter? 

Meine wichtigste Aufgabe ist, 
ein Ansprechpartner für meine 
Kolleginnen und Kollegen auf 
der Dienststelle zu sein, der die 
Belange als Vermittler und Ver-
binder zur Dienststellenleitung 
trägt.

Hast du selbst schon Ärger 
mit der Polizei gehabt? Nein. 
Ohne selbst in Konflikt mit 
der Polizei gekommen zu 
sein, macht mich Ungerech-
tigkeit in jeglicher Form wü-
tend.

Was findest du an dir richtig 
gut und was schwierig? 

Ich denke, dass meine meist 
freundliche Art und das Inter-
esse an meinem Gegenüber 
meine Stärke und gleichzeitig 
meine Schwäche sind.

Hast du ein tägliches Ritual? 
Ein normaler Tag beginnt und 
endet bei mir immer mit der 
Gassirunde.

Wie findest du Erholung, wo 
lädst du deine Batterien auf? 

In der Natur, wenn ich mit mei-
nem Hund unterwegs bin. 
 

© D
e t

le
f H

am
pe

l

 < Polizeihauptkommis-
sar Detlef Hampel 

ist Leichenspür-
hundeführer. 

Eddi und er 
sind ein 
Team.
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Ohne Mampf kein Kampf.

Verpflegung ist Wertschätzung!
Keine Stulle, kein Wasser – bei der Verpflegung  
fallen die AHu’en fast immer durchs Planungs
raster. Dabei wäre sie gar nicht teuer und würde 
mehr bringen als nur Nährstoffe. Der Kreis ver
bands vorsitzende der Dir 1 (Nord) Lars Golombek 
rechnet es durch.

Wer kennt sie nicht, die ewi
ge Diskutiererei über die Ver
pflegung der Einsatzkräfte 
und hier insbesondere der 
Alarmhundertschaften 
(AHu’en) im Land Berlin. Jetzt 
kann man sagen, dass es dies
bezüglich eine Geschäftsan
weisung gibt und daraus  
eine klare Regelungslage  
erwächst. Bis dahin ist theo
retisch alles klar. Aber was 
passiert, wenn die Ablöse
hundertschaft umdisponiert 
wird, weil der Einsatzverlauf 
ein anderer ist als zuvor prog
nostiziert oder wenn einsatz
bedingt Hundertschaften 
länger als geplant und zuläs
sig im Dienst gehalten wer
den müssen? 

Dieser Dynamik ist die beste
hende Regelungslage der Ge
schäftsanweisung nicht ge
wachsen. Dass sich die Polizei 
in Berlin die Regelungslage so 
kompliziert macht, scheint 
wohl nur dem Spargedanken 
geschuldet zu sein: Angst da
vor, dass auch nur eine Polizei
dienstkraft unberechtigt Ver
pflegung bekommt.

Während die Verpflegung 
der stehenden Berliner Ein
satzeinheiten und auch der 
unterstützenden Fremdein
heiten weitgehend klar gere
gelt ist, fällt die AHu fast im
mer durchs Planungsraster, 
weil man mit der rechtzeiti
gen Alarmierung argumen
tiert. Dabei wird allerdings 
nicht berücksichtigt, dass im 

Rahmen von Dienstplan
änderungen infolge Neuer
krankungen Mitarbeitende 
erst sehr kurzfristig für die  
AHuen nachrekrutiert wer
den und diese dann eigent
lich in die Verpflegungsvor
aussetzungen fallen.

Aber die Berücksichtigung 
dieser Regelungslage möchte 
man sich nicht vorstellen, 
wenn nur einzelne, und zwar 
die kurzfristig rekrutierten 
Mitarbeitenden versorgt wer
den, während die langfristig 
eingeplanten Mitarbeitenden 
auf der gleichen AHuGruppe 
ihre „Bemmen“ essen.

 < Es geht einfach besser!

Immer wenn die AHu aufge
stellt wird, reichen die ste
henden Einsatzeinheiten 
des Landes Berlin nach den 
Vorstellungen des Polizei

führers für die Einsatzbe
wältigung nicht aus. In die
sem Fall kann man durchaus 
von einer besonderen Ein
satzlage sprechen, sodass 
hier ganz pragmatisch eine 
Verpflegungsvoraussetzung 
erkannt werden kann und 
dann auch verpflegt wird. 

Im Ergebnis würde das bedeu
ten, dass jedes Mal, wenn die 
AHu als Bedarfshundertschaft 
aufgestellt wird, eine Verpfle
gungsvoraussetzung besteht. 
Diese Regelungslage würde 
auch dem Umstand Rechnung 
tragen, das die AHu selbst über 
keine Verpfleger verfügt, sich 

also noch nicht einmal selbst 
verpflegen könnte.

Sollte man aus haushälteri
scher Sicht eine nunmehr gren
zenlose Neuverschuldung des 
Landes Berlin befürchten, so 
muss man sich vielleicht ein
mal vor Augen führen, über 
welche Summen zur Einsatz
verpflegung gesprochen wird. 
Setzt man fünf Euro pro zu  
verpflegendem Mitarbeiten
den an, entstünden bei einer 
100Prozentlarmhundert
schaft etwa 500 Euro Verpfle
gungskosten. Für den Fall, dass 
man alle fünf Alarmhundert
schaften mit jeweils 100 PVB 
aufstellte, würden ganze 2 500 
Euro zu Buche schlagen.

In Anbetracht dieser Beträge 
wäre eine Anpassung der Ver
pflegungsregelungslage nicht 
nur angezeigt. Sie wäre viel
mehr eine ganz preiswerte 
– wenn nicht gar „billig“ – er
kaufte Wertschätzungsmaß
nahme des Dienstherren. 
Denn Verpflegung ist Wert
schätzung! 

 < Lars Golombek ist Vorsitzender 
im Kreisverband Direktion 1 
(Nord). Er kann nicht nur gut 
rechnen.

 < Kaffee, Energydrinks, Obst oder Süßes – im Einsatz ist Verpflegung  
wichtig, nicht nur zum Auftanken.

< Nach dem Valentinstag ist vor dem Valentinstag. Das Schneebild 
mit Herz hat uns Bea vom A 16 zugeschickt. Es stammt aus einem 
Nachtdienst, in dem viel Schnee fiel und der Ewa nicht bewegt 
wurde. Eine günstige Gelegenheit für ein pointiertes Statement.

©
 p

riv
at

©
 L

ar
s G

ol
om

be
k 

(2
)

4

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Be

rl
in

> DPolG Polizeispiegel | März 2021

Berlin



Eine kleine Anwendung mit großem Angebot für Hilfebedürftige

Die Kältehilfe-App: Angebote in jeder Saison
Bereits seit 2017 ist die Kältehilfe-App der  
GEBEWO pro gGmbH kostenfrei für IOS und  
Android-Geräte verfügbar. Im vergangenen Jahr 
wurde sie um viele Funktionen und eine Karte 
ergänzt und ist auch nach der Installation auf  
einem Smartphone beziehungsweise Tablet 
ohne mobile Datenverbindung offline voll nutz-
bar. Unser Landesredakteur Kay Biewald hat  
Jens Aldag von der Koordinierungsstelle der  
Berliner Kältehilfe zu der App interviewt.

Herr Aldag, was kann ich unter 
der Berliner Kältehilfe verstehen?

Jens Aldag: Damit ist ein gro-
ßes Netzwerk, bestehend aus 
zahlreichen Kirchengemein-
den, Verbänden, Vereinen und 
Initiativen gemeint, die kosten-
frei zum Beispiel Beratungs-
stellen, Notübernachtungen, 
Nachtcafés, Suppenküchen, Ta-
gesstätten und Treffpunkte für 
Hilfesuchende anbieten. Wir 
als Koordinierungsstelle der 
Berliner Kältehilfe sind ein Pro-
jekt der GEBEWO pro gGmbH.

Was zeigt die App?

Eine interaktive Kartenansicht 
mit vielen Filtermöglichkeiten 

zeigt die Angebote der zahlrei-
chen Notunterkünfte und mo-
bilen Hilfen in den Bezirken Ber-
lins direkt an. Weiterhin listet 
die App alle Kontakte mit Tele-
fonnummern und Öffnungszei-
ten sowie die Zugänglichkeit für 
körperlich beeinträchtigte Men-
schen auf.

Gibt es bei den Angeboten  
einen Unterschied zwischen  
der Sommer- und der Winter-
saison?

In der Kältehilfeperiode vom  
1. Oktober bis 30. April be-
steht der überwiegende Be-
darf bei den Hilfesuchenden. 
Daher wird in dem Zeitraum 

auch das Kältehilfetelefon 
täglich zwischen 19 bis 23 Uhr 
besetzt, um direkt Auskunft 
zu Angeboten und Unterkünf-
ten zu geben. Vom 1. Mai bis 
zum 30. September bieten vie-
le der Einrichtungen weiterhin 
Hilfe an.

An wen kann ich mich wenden, 
wenn ich selbst Hilfe anbieten 
möchte?

Entweder wenden Sie sich an 
unsere Koordinierungsstelle 
oder fragen direkt in den Ein-
richtungen der Berliner Käl-

tehilfe nach. Sie sind auch  
in unserem Kältehilfeweg-
weiser als Druckausgabe  
aufgeführt. Für die Angebote  
werden regelmäßig Ehren-
amtliche und auch Sach-
spenden gesucht. Spenden-
möglichkeiten für die 
Berliner Kältehilfe finden  
Sie unter www.kaeltehilfe-
berlin.de/spenden.

Kann ich als Polizistin/Polizist 
die App auch auf dem Dienst-
handy beziehungsweise Tablet 
nutzen?

Ja, natürlich. Die aktuelle Versi-
on 2.2.4 hat die GEBEWO der 
Polizei Berlin zur Verfügung ge-
stellt. Sie kann aus dem dienst-
lichen App-Store* geladen und 
auf dem Smartphone bezie-
hungsweise Tablet installiert 
werden.

Haben sich die Angebote für 
die Berliner Kältehilfe während 
der Pandemie verändert?

Aufgrund der gesetzlichen 
Beschränkungen zum Infekti-
onsschutz mussten viele Ein-
richtungen die Anzahl der 
Notunterkünfte und die kos-
tenlosen Dienstleistungen 
reduzieren, um die Abstands- 
und Hygieneregeln einzuhal-
ten. Glücklicherweise sind als 
Ersatz neue Standorte wie 
Hostels dazugekommen, so-
dass sich die Anzahl der Über-
nachtungsmöglichkeiten 
nicht verringert hat.

Was empfehlen Sie interessier-
ten Nutzern der App?

Bitte im Bekannten- und Kolle-
genkreis weiter Werbung ma-
chen, damit immer mehr Hilfe-
suchende erreicht werden 
können.

Vielen Dank für die Informatio-
nen, Herr Aldag.

*Damit ist der Anwendungska-
talog der Polizei Berlin gemeint. 
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Nachlese zum Bundeskongress der DPolG in Berlin

Die DPolG am Puls der Zeit und mitten im Leben
Viele Termine in der gewerkschaftlichen Arbeit 
sind der anhaltenden Corona-Pandemie zum Op-
fer gefallen, so auch der DPolG-Bundeskongress, 
der ursprünglich im Mai 2020 in Berlin hatte 
stattfinden sollen. 

Eine Veranstaltung, zu der sich 
Hunderte Delegierte und Gäs-
te treffen und mehrere Tage 
lang Gespräche, Diskussionen, 
Abstimmungen und Wahlen 
miteinander absolvieren sol-
len, war schlicht verboten. An-
gesichts der damaligen Situa-
tion eine nachvollziehbare 
Maßnahme, auch wenn sie 
viele Monate der Planung und 
Vorbereitung des Kongresses 
zunichtemachte.

Ein mehrtägiger Kongress mit 
allen Programmpunkten wäre 
auch zu Jahresbeginn unvor-
stellbar gewesen. Aber lange 
Zeit war die Planung einer „ab-
gespeckten Version“ in Erfurt 
sehr konkret, bis auch sie dann 
endgültig verworfen werden 
musste. Schon im Herbst des 
vergangenen Jahres zeichnete 
sich eine dramatische Ver-
schärfung der Corona-Lage ab.

 < Neue Maßstäbe durch  
Digitalisierung

Die Durchführung des ge-
samten Bundeskongresses als 
digitale Veranstaltung hat in 
der gewerkschaftlichen Ar-
beit neue Maßstäbe gesetzt. 
Viele rechtliche Fragen galt es 
zu klären, umfangreiche or-
ganisatorische Vorbereitun-
gen und nicht zuletzt die pro-
fessionelle Begleitung der 
Durchführung des Kongres-
ses waren zu bewältigen. Die 
Bundesgeschäftsstelle der 
DPolG hatte alle Hände voll 
zu tun. Der Kongress selbst 
wurde im Schlusswort vom 
alten und neuen Bundesvor-

sitzenden Rainer Wendt zu 
Recht als „gewerkschaftliches 
Highlight“ bezeichnet. Mit 
dem „Team Bärlin“ hatte die 
Bundesleitung ein innovati-
ves Unternehmen der Haupt-
stadt verpflichtet, das die 
technische Umsetzung routi-
niert sicherstellte.

Abstimmungen über Wahlord-
nung und Satzungsänderun-
gen waren zuvor im schriftli-
chen Verfahren durchgeführt 
worden. Mit der Durchführung 
der Wahl zur Bundesleitung 
und einigen anderen Funktio-
nen war ein Notariat beauf-
tragt worden. Und so war es 
dann sicher auch einer der Hö-
hepunkte des Kongresses, als 
der Notar die Ergebnisse live 
beim Kongress bekannt gab 
(der POLIZEISPIEGEL berichtete 
in der vorherigen Ausgabe).

Eine Herkulesaufgabe warte-
te auf das Team der Tagungs-
leitung mit Thomas Jungfer 
an der Spitze, als es um die 

Abstimmung der vielen Sach-
anträge zum Kongress ging. 
Mit diesen Anträgen gestal-
tet der Kongress das Arbeits-
programm der neu gewähl-
ten Bundesleitung für die 
kommenden fünf Jahre. 

Natürlich war die DPolG-Bun-
desfrauenvertretung zur Stelle, 
um weitere Anstrengungen für 
gerechte Entwicklungsmög-
lichkeiten für Kolleginnen ein-
zufordern und die Situation der 
Frauen in der Polizei insgesamt 
zu stärken. Und neben etlichen 
anderen berufs- und sozialpoli-
tischen Themen nahm die Digi-
talisierung einen großen Raum 
ein. Nicht nur in der Polizei 
wird eine bundeseinheitliche 
digitale Strategie noch immer 
schmerzlich vermisst, was in 
der Corona-Pandemie immer 
wieder für Verdruss sorgt.

Nun eine Auswahl der Themen, 
mit denen sich die neue Füh-
rung der DPolG gemeinsam mit 
den Verbänden befassen wird:

 > Veränderung von Arbeits- 
und Lebensbedingungen im 
Zuge des digitalen Wandels 

 > Stärkung der Mitbestim-
mungsrechte und gesetzliche 
Fortentwicklung des Perso-
nalvertretungsrechts

 > Sozialverträgliche Umset-
zung im Sinne der Beschäf-
tigten 

 > Funktionale Hard- und Soft-
warelösungen

 > Einheitliche Systeme bezie-
hungsweise Schnittstellen 
für einen länderübergreifen-
den Daten- und Informati-
onsaustausch

 > Führungs- und Einsatzmittel 
zur vernetzten und mobilen 
Kommunikation, interaktive 
Ausstattung und Vernetzung 
von Funkstreifenwagen und 
Einstellung sowie Aus- und 
Weiterbildung von IT-Spezia-
listen

 > Stärkung beruflicher Hand-
lungskompetenzen und Wei-
terbildung von Beschäftigten

 > Einhaltung von Persönlich-
keitsrechten und Daten-
schutz am Arbeitsplatz

 > Arbeits- und Gesundheits-
schutz unter digitalen Ar-
beitsbedingungen

 > Schutz vor Arbeitsverdich-
tung und psychischen Belas-
tungen

 > Wissenschaftliche Beglei-
tung und Analyse des Digita-
lisierungsprozesses

 > Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die Geschlechter-
verhältnisse, kritische Refle-
xion der Chancen und Risiken 
von Digitalisierungsprozes-
sen

Es wartet also viel Arbeit auf 
uns. Denn gleichzeitig wird es 
darum gehen, ungerechte Be-
soldung und Versorgung, mise-
rable Beförderungssituation, 
dramatischen Sanierungsstau 
in der Unterbringung, Gewalt 
und Hetze gegen Einsatzkräfte 
und nicht zuletzt die Abwehr 
ungerechtfertigter politischer 
Attacken auf die Polizei zu be-
wältigen.

 Eure Sabine Schumann,  
  Vize DPolG-Bundesvorsitzende

 < Sabine Schumann ist stellvertretende Bundesvorsitzende der DPolG  
und stellvertretende Landesvorsitzende der DPolG Berlin.
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DPolG Berlin: Sacharbeit lohnt sich!

Erschwerniszulagen  
neu geregelt
Bereits im vergangenen Jahr hatte die DPolG Berlin 
eine viel beachtete detaillierte Bewertung der Er-
schwerniszulagen vorgenommen und in einer 20- 
seitigen Broschüre der Polizeipräsidentin (siehe Foto) 
und der Politik vorgestellt. Unsere fachliche Ausein-
andersetzung mit dem Thema wurde nun belohnt.  

Sowohl die Streifendienste K 
(auch der WSP), die AGIA, die 
OGJ, die OGW, die OG Tasche, 
die OG Schleuser und der BVkD 
VSD 23 erhalten nun die gefor-
derte MFE-Zulage von 209,62 

Euro. Die BPE erhält die BePo-
Zulage von 89,20 Euro. Die KMT 
erhalten bei Einsatz die Ahu-
Zulage von 22,30 Euro je Ein-
satz. Die Erschwerniszulagen 
wurden um 11 Prozent erhöht. 

Leider konnten einige Spezial-
dienststellen wie Taucher, Hö-
henretter und Entschärfer nicht 
von den jetzigen Erhöhungen 

profitieren. Obenstehend lest 
ihr nochmals unsere Vorschläge.

DPolG – Wir bleiben dran. 

Broschüre zur „Bewertung der Erschwerniszulagen in der Polizei Berlin“, Teil 3.

Unter der Lupe
Unser Vorstandsmitglied Chris-
toph Lüdicke hatte im September 
2020 eine „Evaluation der Er-
schwerniszulagenverordnung 
Berlin durch die Deutsche 
 Polizeigewerkschaft Landesver-
band Berlin (DPolG)“ vorgelegt. 
Wir haben euch in vorangegan-
genen Ausgaben des POLIZEI-
SPIEGELS zahlreiche Vorschläge 
zur Verbesserung vorgestellt. 
Zum Abschluss folgen unsere 
Empfehlungen für Taucher,  
Höhenretter, Entschärfer und 
Scouts, die bislang nicht umge-
setzt wurden.

 < Anpassungsvorschlag  
Höhenrettung

Zur Gleichbehandlung von 
durchschnittlich 15 Dienstkräf-
ten in der polizeilichen Höhen-
rettung und Stärkung dieses 
speziellen Aufgabengebiets 
empfehlen wir die Anpassung 
des § 23 a EZulV. Im § 23 a  
Abs. 1 EZulV könnte nach den 
Worten „feuerwehrtechni-
schen Dienstes“ die Wörter 
„und der Polizei Berlin“ einge-

setzt werden. Durch das Merk-
mal der Regelmäßigkeit im  
§ 23 a (2) EZulV wäre die Zulage 
nur für Dienstkräfte der Techni-
schen Einsatzeinheiten von Be-
deutung. Somit wäre diesem 
Aufgabengebiet Rechnung ge-
tragen. Die anfallenden Kosten 
für die Anerkennung dieses 
noch jungen polizeilichen Spe-
zialgebiets wären minimal.

 < Anpassungsvorschlag  
Taucherzulage

Wir empfehlen zur Vereinfa-
chung des Verfahrens, zur ge-
rechteren und verständliche-
ren Abrechnung der Ansprüche 
und zur Beseitigung der nun 
entstandenen Schlechterstel-
lung die Anspruchsentstehung 
der Monatszulage im § 18 Abs. 2 
EZulV bei nicht taggenauer Be-
rechnung für den anfallenden 
Kalendermonat in voller Höhe 
zu zahlen.

Sollte dies nicht realisierbar 
sein, wäre eine Erhöhung der 
Taucherzulage auf 125 Euro  

zur Minimierung der Ausfälle 
aufgrund der Unterbrechungs-
tatbestände im § 19 EZulV zu 
empfehlen. Alternativ bietet 
sich die Modifizierung des 
Merkmals „Tauchertätigkeit“ 
im § 23 b zu einer Verwen-
dungszulage als Beamtin oder 
Beamter in polizeilichen Tau-
chereinheiten entsprechend 
den Formulierungen im § 22 (2) 
an. Hierdurch wäre die Rege-
lung des § 18 Abs. 2 EZulV 
nicht mehr problematisch. Er-
gänzend könnte eine Strei-
chung des § 19 Abs. 1 Satz 2 
EZulV erfolgen.

 < Anpassungsvorschlag Ent-
schärfer und Feuerwerker

Es wird eine pauschalierte Zu-
lagenzahlung in Höhe der 
Truppführerzulage des Tarif-
vertrags Munition in Höhe von 
1 100 Euro im Monat für alle 
PVB, die als Entschärfer USBV 
oder Polizeifeuerwerker/
Kampfmittelräumer verwen-
det werden, im § 23 EZulV for-
muliert. Besondere Sachverhal-

te, die in den §§ 11 und 23 
EZulV explizit beschrieben 
sind, ermöglichen die Erhö-
hung der Zulage um jeweils 
280,50 Euro.

Durch diese Harmonisierung 
der Zulagenzahlung der MA in 
Entschärfung oder Tätigkeiten 
eines Feuerwerkers als ähnliche 
gefährliche Tätigkeiten entspre-
chend TV Munition wird ein 
gleichförmiges Niveau erreicht. 
Auch findet damit eine Mini-
mierung des administrativen 
Aufwandes statt. Außerdem 
wird der Einkommensunter-
schied, unter Berücksichtigung 
der Merkmale Erschwernis und 
Verantwortung, zwischen TB 
und verantwortlichen PVB wie-
derhergestellt.

Im Übrigen verweisen wir auf 
die umfassenden Stellungnah-
men und Anmerkungen aus 
dem betroffenen Fachbereich, 
welche im Gesetzgebungsver-
fahren und bei der internen 
Abfrage zur Neufassung der  
EZulV ausgeliefert wurden. 

 < Vicky Gordon und Bodo Pfalzgraf von der DPolG Berlin haben Berlins  
Polizeipräsidentin Barbara Slowik im September 2020 die Ergebnisse  
vorgestellt. Unser Mitglied Christoph Lüdicke hatte sich zuvor intensiv 
mit dem Thema befasst und die 20-seitige Broschüre verfasst.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der Redaktionsschluss für  
die Mai- Ausgabe  
ist der 2. April 2021.

Veröffentlichungen wie Leserbriefe, 
 Termine, Veranstaltungen, sonstige 
Wünsche oder Kritik bitte an fol - 
gende Adresse senden:

> Landesredakteur DPolG Berlin 
Kay Biewald, Alt-Moabit 96 a, 10559 Berlin, 
oder E-Mail: presse@dpolg-berlin.de

Die Redaktion übernimmt  keine Haftung für unverlangt eingesandte 
Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Es entsteht kein Anspruch auf 
Honorierung und Rücksendung. 

Alle mit vollem Namen oder Namenszeichen versehenen Artikel 
oder Leserbriefe stellen nicht unbedingt die Meinung der Redak tion 
oder der DPolG dar.

Redaktionsschluss

2 
April

Dann Kreuzbund Berlin! 
 > Wir bieten Hilfe außerhalb  
der Polizei! 

 > Gruppen in Berlin und  
bundesweit! 

 > Eine ist auch in deiner Nähe!
Kreuzbund Diözesanverband Berlin e. V. 
Tübinger Straße 5, 10715 Berlin 
E-Mail: info@kreuzbund- berlin.de, Tel.: 030.85784380

Suchtprobleme? Alkoholprobleme? 

Die Rechtsschutzberatung der DPolG Berlin  
für unsere  Mitglieder findet nach Verein barung 
und vorheriger  telefonischer Rück sprache statt. 

Termine können unter 
030.3933073-74 
vereinbart werden.

Beratung und Gewährung von Rechtsschutz nur 
nach der Rechtsschutzordnung des dbb.

Rechtsschutzberatung

Gilt nur außerhalb  
der Geschäftszeiten. 

Notfallnummer der DPolG Berlin

0177.3008710 ©
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Aufruf an Ehemalige der 
Einsatzbereitschaften der EA 1–5

Zeit zum Treffen
Michael Reineke organisiert Treffen von Kollegin-
nen und Kollegen im Ruhestand. Er beruft sich auf 
eine politisch unabhängige und neutrale sowie 
positiv verstandene polizeiliche Erinnerungs- und 
Umgangskultur.
Der Zeitraum und die Existenz 
der Einsatzabteilungen in der 
Stadt vom 1. Oktober 1974 bis 
30. September 1992 war für 
viele junge Beamte und etwa 
ab Anfang der 80er-Jahre auch 
für junge Frauen die erste Sta-
tion nach der Ausbildungszeit 
mit dem Fachlehrgang 1 (Poli-
zeischule; mittlerer Dienst) 
oder dem FHS VR-Studium 
(Fachhochschule; geh. Dienst). 
Es war eine sehr prägende Zeit.

Ihnen/euch ist bestimmt noch 
in Erinnerung, dass es in den 
Jahren 1974–1992 viele polizei-
lich einsatzbezogene Einzel-
ereignisse beziehungsweise 
Großlagen in der Stadt gab. 
Hier einige Beispiele:

 > „RAF-Zeiten“ mit mehrjähriger 
exorbitanter „Postensteherei“ 
und „OS-Streifen“, Schutz von 
Geldinstituten aufgrund einer 
Vielzahl von „Banküberfällen“ 

 >  mehrjähriger Schutz des AG 
Tiergarten durch den „Son-
derzug AG Tg“

 > der „Entführungsfall Tanja 
Turner“ mit der einsatzmäßi-
gen Überwachung aller in 
Berlin (West) vorhandenen 
öffentlichen Telefonzellen 
durch Einsatzteams (1978)

 > übergehend in die „Hausbe-
setzerjahre“ und Einsätze 
zum jeweiligen „1. Mai“

 > Einsatzlagen in der Gatower 
Heide und dem Spandauer 
Forst 

 > Staatsbesuche in der Stadt 
(zum Beispiel US-Präsident 
Reagan 1987) 

 > 750-Jahr-Feierlichkeiten in 
Berlin (1987)

 > Jahrestagung von IWF und 
Weltbank im ICC (1988)

 > der „Fall der Mauer“
 > die Feierlichkeiten am Reichs-
tag in der Nacht vom 2. auf 
den 3. Oktober 1990

 > die mehrtägigen Einsatzla-
gen in der Mainzer Straße  
im Ostteil

Im Jahr 2020 waren drei EA 2/
EB-Wiedersehenstreffen ge-
plant. Doch „coronabedingt“ 
fand nur eine Veranstaltung 
statt. 40 Kollegen kamen am 
29. September kurz vor dem 
2. Lockdown zu diesem ers-
ten Wiedersehen, unter ih-
nen der seinerzeitige 1. Leiter 
der Einsatzabteilung 2, Herr 
Ltd. PD a. D. Peter Hanisch. 

Sofern es die neuen und zu-
sätzlichen Rückmeldungen 
hergeben, sollen weitere Tref-
fen folgen – auch mit „anderen 
Gliederungseinheiten“. Wer In-
teresse hat teilzunehmen, mel-
de sich bitte bei mir:  
Michael Reineke, PHK a. D.,  
(Diplomverwaltungswirt, zu-
letzt amtierender Berf EB 21)  
per E-Mail michael.reineke6@
icloud.com  
oder telefonisch 0177.3667915 
oder über WhatsApp.  

 < Ein Ehemaligentreffen ist eine gute Gelegenheit, Erinnerungen 
aufzufrischen und sich auf den neusten Stand zu bringen.
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 < Treff zum Wandern

Unser Orga-Team um Holger Schulz hat die für Februar geplante 
Wanderung wegen der Pandemie auf den 24. März verschoben.  
Bitte schaut vorher online nach, wie der aktuelle Stand sein wird: 
www.dpolg.berlin/termine-1/
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